
Haushaltssatzung der Gemeinde Bilshausen

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Ge-
meinde Bilshausen in seiner Sitzung am 26.02.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 2.267.500 

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 2.211.200 

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 

1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.136.800 

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.966.800 

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 78.500 

2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 18.200 

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0 

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 62.400 

festgesetzt. 

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushalts 2.215.300 

der Auszahlungen des Finanzhaushalts 2.047.400 

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
zahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 450.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 340 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 360 v. H.

2. Gewerbesteuer 340 v. H.



§ 6
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 117
Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 5.000 Euro pro Buchungsstelle nicht überschreiten.

Als erheblich im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG gilt ein Fehlbetrag des Ergebnishaushalts, der drei
Prozent des Gesamthaushaltsvolumens des Ergebnishaushalts im laufenden Haushaltsjahr übersteigt.

Als erheblich sind Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG
anzusehen, wenn sie im Einzelfall ein Prozent des Volumens der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamt-
auszahlungen übersteigen.

In den Teilfinanzhaushalten werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 6
KomHKVO einzeln dargestellt, wenn sie im Einzelfall die Wertgrenzen in Höhe von 5.000 Euro überschrei -
ten.

Bilshausen, den 

Die Bürgermeisterin

h:/hkr/form-verwaltung/f-satzung-mg.odt 25.02.2019 08:14:59


	Haushaltssatzung der Gemeinde Bilshausen
	§ 1
	§ 2
	§ 3
	§ 4
	§ 5
	§ 6


